
Dringlichkeitsantrag 
für die Vollversammlung am 19.12.2007

Änderung der Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerent­
scheiden in der Landeshauptstadt München und in den Stadtbezirken

Der Stadtrat der LH München beschließt, dass die Satzung über die Abhaltung von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden wie folgt geändert wird:

§ 10 Tag und Dauer des Bürgerentscheids 
(1) Der Bürgerentscheid findet an einem Sonntag statt. Das Datum wird vom Stadtrat  
      festgesetzt. Mehrere Bürgerentscheide am selben Tag sind möglich. 
(2) wie bisher

Begründung  :
Die bisherige o.g. Satzung lautet: „Der Bürgerentscheid findet an einem Sonntag statt, 
an dem nicht gleichzeitig eine Gemeindewahl oder sonstige Abstimmungen statt­
finden [...].“ Zur Gestaltung einer bürgerfreundlichen Demokratie und zur Einsparung 
von Kosten empfiehlt sich die Zusammenlegung von Bürgerentscheiden mit Wahlen. 
Daher ist der zweite Halbsatz des ersten Satzes im § 10 Abs. 1 zu streichen.
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